
Stadtverordnung über die Festsetzung der Verkaufszeiten am 24.Dezember,
soweit dieser Tag auf einen Sonntag fällt vom 08. Dezember 2000
Aufgrund des § 15 des Gesetzes über den Ladenschluß (LSchlG) vom 28. November
1956 (BGBI. I S. 875), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 1996(BGBI. I S.
1186), in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden
nach dem Gesetz über den Ladenschluß vom 17.11.1983 (GVOBI. Schl.-H. S. 455),
geändert durch Verordnung vom 09.12.1997 (GVOBI. Schl.-H. S. 507), diese
wiederum i. V. m. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Übertragung von
Aufgaben des Kreises Herzogtum Lauenburg auf die Städte, hauptamtlich
verwalteten Gemeinden und Ämter des Kreises Herzogtum Lauenburg und von
Zuständigkeiten des Landrats des Kreises Herzogtum Lauenburg auf die
Bürgermeister der Städte, hauptamtlich verwalteten Gemeinden und die
Amtsvorsteher der Ämter des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 30. November
1999 (Amtsbl. Schl.-H. S. 711), wird für das Gebiet der Stadt Mölln verordnet:

§ 1
Wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, dürfen abweichend von § 3 Abs. 1
Nr. 1 LSchlG
1. Verkaufsstellen, die aufgrund der Verordnung über den Verkauf bestimmter

Waren an Sonn- und Feiertagen vom 21. Dezember 1957 (BGBI. I S. 1881),
geändert durch Ges. vom 30.07.1996 (BGBI. I 1996 S. 1186/1187), in Verbindung
mit der Verordnung über die Festsetzung der Lage der Verkaufszeiten für den
Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen vom 09. Januar 1958
(GVOBI. Schl.-H. S. 62), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Mai 1997
(GVOBI. Schl.-H. S. 326), geöffnet sein dürfen,

2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genußmittel feilhalten,
3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen in der Zeit von 9.00

bis 12.00 Uhr geöffnet sein.
§ 2

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne
von § 24 LSchlG.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.
    Mölln, den 08.12.2000

Stadt Mölln
der Bürgermeister

als örtliche Ordnungsbehörde
gez. Unterschrift Engelmann


